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III (Mehrere Fragen betreffend ſolidariſche
Reſtitutionspflicht.) Bei einem Brande das au des
benachbarten Sempronius, der Mitglied der Feueraſſecuranz iſt, der
Art Iu Mitleidenſchaft gekommen, daß der Schaden, den e erlitt,
nach dem rthei von Sachverſtändigen ſich auf ungefähr zwanzig
Gulden berechnete. Die drei verpflichteten Schätzmänner, die ſich

der Aſſecuranz über den Brandſchaden des Sempronius 3u
äußern hatten, taxirten denſelben viel höher; ſie gaben ihn ſo hoch
aN, daß die ihn treffende Entſchädigungsquote fünfhundert und
fünfzig Gulden betrug, welche Summe der Brandaſſecuranz
unbeanſtändet an Sempronius ausbezahlt und von dieſem mn Em
pfang genommen

Im gegebenen Fall ieg eine ungerechte Beeinträchtigung der
Brandaſſecuranz die ihrem Werthe nach ſo bedeutend iſt, daß
ſie ſich 3u einer ſchweren theologiſchen Schuld oder odſünde eignet,
und deßwegen die Pflicht der Reſtitution begründet, vorausgeſetzt,
daß die Handlung, welche die Schädigung bewirkte, ihren Urhebern
1  ich imputirt werden muß, VaSs im proponirten Qſu zutrifft.

Wir nehmen an, daß die Brandaſſecuranzcaſſe, welche die für
Sempronius beantragte Entſchädigungs⸗Summe an denſelben QAus
eza  L auch berechtigt ſei, die Reſtitution für die Schädigung, die
für ſie entſtanden iſt, als ſichere Schuld entgegenzunehmen, und
unterſuchen: a dieſelbe wirkſam beſchädigte und deswegen zur
Leiſtung der Reſtitution NI ſie, der rechten Ordnung gemäß, eran⸗
zuziehen ſei; wie der Fall Seite des Seelſorgers außer der
Beichte behandelt werden müf

Als Damnificanten kommen In Frage die drei Schätz
männer, E  E vor der Brandaſſecuranz eine unwahre Angabe
machten, und Sempronius, der die M ihn ausbezahlte utſchä
digungs⸗Summe, die mindeſtens fünfhundert und dreißig Gulden

hoch war, Iun Eſt m

Zuerſt iſt 3u unterſuchen ud feſtzuſtellen, ob nicht Sempro
nius mn ſeinem Privatintereſſe, wie zu vermuthen nahe iegt, auf
die drei Schätzmänner In ungerechter Weiſe, durch Beſtechung,
erfolgreich eingewirkt hat, Um ſie 3u ihrer unwahren Angabe 3
veranlaſſen, oder ob eine olche Einwirkung unterblieben iſt

War Tſtere der Fall, dann ſind Semproniu und die drei
Schätzmänner als Mitwirkende 3u der In rage ſtehenden 9E  2
rechten Beſchädigung der Brandaſſecuranz, die einander über⸗ und
untergeordnet 7 3u betrachten; Sempronius hat als ihr pri⸗
maärer Urheber mM Sinne eines Auftraggebers mandans, zubens)
3u gelten; die drei Schätzmänner ind als ſecundäre rTheber Im
Sinne eines Mandatars anzuſehen. Die Pflicht, die Reſtitution 3
leiſten, obliegt dann primär dem Sempronius, auch abgeſehen von
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dem ungerechten Beſitze der Entſchädigungs-Summe, Iu den ſich
geſetzt hat, währen die drei Schätzmänner ihr frei ſind, nach⸗
dem ſie Sempronius Tfu hat Erfüllte indeſſen Sempronius
ſeine Reſtitutionspflicht actiſch nicht, weil nich konnte oder b  E,
dann müſſen für ihn die drei Schätzmänner beigezogen werden, die
Reſtitution 3u leiſten; ſie erwerben jedoch das Forderungsrecht, ſich
AIn Sempronius ſchadlos 3u halten (ſeeundäre Reſtitutionspflicht).

WarE der bisher angenommenée Fall nicht gegeben, haben
die drei Schätzmänner ohne ungerechte Beeinflußung von Seite des
Sempronius die ungerechte ätzung vorgenommen Ind durch ihre
unwahre Angabe der Brandaſſecuranz den Ungerechten Schaden
derſelben bewirkt, dann ſind ſie, Piu vom ungerechten
Eſt der Entſchädigung abſehen, Als primär⸗wirkſame Urſache
der Ungerechten Beſchädigung auch primär 3u ihrer Vergütung ver
1  Eu, während Sempronius auf die Schädigung nich Oſitiv
einwirkte und ſich lediglich Ute ein negativ Cooperirender verhielt,
der als ſolcher von der Pflicht, Reſtitution zu leiſten, ausgenommen
und freigeſprochen werden müßte, vorausgeſetzt, daß nicht
0ffieio zur Abwehr des Schadens der Brandaſſecuranz beſtellt
war (Qui negative tantum influit 1 damnum alterius.
tenetur 20 restitutionem. NiSi justitia CeE X 0ffieio IUud
impedire debeat 4—  IlaS quidem DeI COntra Caritatem DEeC„/
CaVIt, at egritatis laesio restitutionem SSECUIII 11014 fert Lehm-
kUuhlI, th II und daß ui ein anderer Titel vor
iegt, der ihn zur Leiſtung der Reſtitution verpflichtet. Letzteres iſt
wirklich der Fall Denn adurch, daß E die volle Entſchädigungs⸗
umme der Brandaſſecuranz M Empfang nahm, iſt EL Iu den Eſt
einer Sache gekommen, die ihm fremd bvar und für deren Erwerb
ihm kein genügender Rechtstitel zul Seite an Als Mitglied der
Brandaſſecuranz onnte ihm nicht unbekannt ſein, daß dieſe auf
Gegenſeitigkeit gegründete Geſellſcha vertragsmäßig den l⸗
en Brandſchaden ihrer Mitglieder theilweiſe, procentual 3 ver⸗
güten hat, nicht aber Geſchenke oder Prämien für Brandſtiftungen
ertheilt; mu ſofort erkennen, daß eine Entſchädigungsſumme,
8  6 den wirklichen Schaden mehr als zwanzigmal übertraf, nuL
us Irrthum oder Ungerecht, Unter Mißbrauch der Schätzung ihm
zugewende werden konnte Er kann als Beſitzer einer fremden
Sache überhaupt nicht oder wenigſtens nich lange oder für immer
Iu Glauben geweſen ſein, beſonders we EL von Ugzen her,

durch den Seelſorger U. auf die Ungerechtigkeit ſeines
Beſitzes aufmerkſam gemacht wurde Er mu als DOSSESS0T malae
Hdei mindeſtens die nach Abzug des wirklichen Schadens im Betrag
von wanzig Gulden verbleibende Summe von fünfhundertdreißig
Gulden nit den landesüblichen Zinſen an die Brandaſſecuranz



— 1065 —

rückgeben Eeh mkuhl, E. 9520 und dieſe Reſtitution un  2
bedingt und Iu erſter Linie leiſten (Lehmkuhl, 1 1016),
ohne ein Recht, ſich An Jemanden ſchadlos zu halten, 3u erwerben,
während die drei Schätzmänner Ur bedingt und inter der Voraus
ſetzung, daß Sempronius ſeiner Reſtitutionspflicht N genügte,
ur Reſtitution an die Brandaſſecuranz beigezogen werden können
und da Recht des Regreſſes dem Sempronius gegenüber behalten.
Devolvirt die genannte Reſtitutionspflicht an die drei Schätz
männer, die E gerechter hätzung gleichmäßig in Pflicht
genommen ind, dann aften ſie, wenn in Bezug auf ihre unwahre
Usſage vor der Brandaſſecuranz eine Verabredung und Einigung
unter ihnen ſtattfand, für deren Entſchädigung ſolidariſch. Sind
ſie auch Iu Bezug auf die Reſtitutionsleiſtung Unter ſich einig, ent
ſchloſſen und zahlungsfähig, dann hat Jeder von ihnen für den
ritten 125 der Entſchädigungs⸗Summe (530/3 176.66 Ulden
aufzukommen. Leiſtet Einer ihnen Ous irgend einem Grunde
die ihn treffende Reſtitutionsquote nicht, dann müſſen die Uebrigen
dafür einſtehen, behalten jedoch das Echt, ich N dem, für den ſie
die Reſtitutionsquote ausgelegt aben, ſchadlos 3u halten.Geſtaltete ich die den drei Schätzmännern gemeinſam be
wirkte Schädigung 3¹ einer dependenten oder ſubordinirten, der
Art, daß Einer als Haupturheber der Schädigung erſcheint und die
übrigen ſich al ihre ſecundären Urſachen verhalten; nöthigte 3jener dieſe, Charta hianea 3u unterzeichnen oder wirkte E durchBeſtechung, Drohung oder I Die Ungerecht auf ſie ein, um; ſieerfolgreich zur Theilnahme 3u bewegen;dann müßte die Leiſtung der geſammten Reſtitutions-Summeprimär dem Haupturheber der Beſchädigung Inter Entlaſtung der
ſecundären Urheber, dieſen letzteren erſt ſecundär oder hypothetiſchfür den Fall auferlegt werden, daß der Haupturheber ſeinerPflicht nicht nachkommt, wobei ihnen da Recht des egreſſes dem
Haupturheber gegenüber bewahrt bleiht

Nach dieſen Grundſätzen mu die hier gegebene Reſtitutions⸗pflicht Im Einzelnen feſtgeftellt und den Einzelnen zugewieſen werden,1 fOrO interno. abgeſehen von einem Kriminalproceß, den
die Brandaſſecuranz gegen die Schuldigen anſtrengen könnte, nachdem ſie von der
erlangt hat zugefügten Ungerechten Beſchädigung Kenntniß

Gelangt der Seelſorger außerhalb der El zur Kenntnißdieſes Falles, dann darf 4 ſich dagegen Nl gleichgiltig verhalten;müßte, enn derſelbe I der Gemeinde öffentlich étkann wird
und als chlechtes Beiſpie 5 Aergerniß, deſſen Folgen gefährlichund nachtheilig wirken bder 3u wirken drohen, ſich geſtalten,mit Einhaltung der nothwendigen Klugheit inter Umſtänden die
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Schuldigen auch öffentlich rügen, wWe irgendwie Ausſicht auf Er
olg gegeben üſtz eLr müßte dieſelben insbeſondere privatim zurecht⸗
weiſen, CS mag der Fall geheim bleihen oder öffentlich werden, ohne
daß ihm Menſchenfurcht, Eigennutz, heſondere Zuneigung oder
Freundſchaft, die ev die Fehlenden hegt, oder irgend welche
zeitliche Rückſichten den Mund verſchließen ürfen * Ezechiel
3 2—6.) Er wir allgemein über die reſtitutive Gerechtigkeit
belehren, die Nothwendigkeit, Schadenerſatz 3u leiſten, enn die
kommutative Gerechtigkeit verletzt wurde, eindringlich darlegen und
übernatürliche und natürliche Motive angeben, welche die Säumigen
zur Ausführung und Erfüllung ihrer Reſtitutionspflicht veranlaſſen
mögen; EL bir bei der Publicität des Vorganges auf die bg⸗
lichkeit aufmerkſam machen, im der Verweigerung der 6  2
tution m einen Kriminalproceß und ſeine Folgen verwickelt U
werden, ohne indeſſen elbſt mit Denunciation 3u drohen oder Vor⸗
zugehen. Er wird den Betreffenden die Art und Weiſe angeben,
Vie die von ihnen 3u leiſtende Reſtitution Am zweckmäßigſten be⸗
werkſtelligt werden könne; EL wird, venn 65 nothwendig iſt, ſeine
Vermittlung und Beihilfe anbieten (vergl. Qu.⸗Schr. 1884, 3,
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IV Eunnoncirung in ſchlechten Blättern.) ES e⸗
hör heutzutage wenigſtens ui zur Regel, daß Geſchäftsleute Paf
ſanten durch Ausrufen oder Anrufen zum Eintritt und Einkauf mM
ihre Locale einladen. Damit iſt m geſagt, daß die heutige
Geſchäftswelt erſt abwarte, his ſich Kunden bei ihr einfinden. Auch
heute bietet ſie ihre daaren und Arbeiten an; oflegt dies, ab
eſehen von Hauſirern, In einer weniger aufdringlichen Form zu
geſche Heutzutage egen Geſchäftsleute ihre Waagaren und
Arbeiten mit aller Eleganz und Delicateſſe In großartigen Schau
fenſtern aus, welche oben und Unten, re und link mit mannig⸗
en Schildern umgeben ind Bei einbrechender Dunkelheit ind
die Geſchäftslocale taghell erleuchtet und bieten zuweilen einen
geradezu feenhaften Anblick, deſſen Reiz der Inhaber einer albwegs
gefüllten Börſe kaum 3u widerſtehen vermag. ꝗd On am Ein⸗
gang einer Straße, A•i welcher ſich ein Geſchä befindet, wird man
nicht ſelten durch einen 1 darauf hingewieſen, durch Affichen
auf Bahnhöfen, Iu Gaſthäuſern, Reſtaurationen U ——, darauf
aufmerkſam gemacht. Und damit die Kunde zu Jedermanns Kennt
niß elange, ſo inſerirt mn den Tagesblättern, da weiß,
daß heutzutage alle Welt Zeitung e Unter Verhält⸗
niſſ vermag eelles eébahren allein nicht, dem Geſchäftsmanne
eine zahlreiche Kundſchaft 3u erwerben, Er muß ſich u dieſem E


